
 

Fachspezifische Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU 2.2.3.12. 
 

 
Zugangs- und Zulassungsregeln für den  
 
Masterstudiengang: Integrated Natural Resource Management 

 

 
I. Allgemeine Zugangsvoraussetzung 
 
Dieser Masterstudiengang ist ein konsekutiver Studiengang gemäß § 23 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 1 Buchstabe a BerlHG. 
 
Für die allgemeine Zugangsvoraussetzung zu einem weiterführenden Studium gemäß § 16 
Absatz 1 bzw. Absatz 2 ZSP-HU sind die Anforderungen an die einzureichenden Nachweise, deren 
Bezugsquelle und ggf. zu verwendende Formulare den Allgemeinen Anlagen 1.1.1. bzw. 1.1.2. zu 
entnehmen. 
 
Das Erfordernis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprachen entfällt. 
 
II. Erweiterte Zugangsvoraussetzungen 
 
Die nachfolgenden zusätzlichen Eignungs- und Qualifikationsvoraussetzungen sind kumulativ durch 
die Antragstellerin oder den Antragsteller zu erfüllen. Nähere Angaben über die Anforderungen an 
die einzureichenden Nachweise, deren Bezugsquelle und ggf. zu verwendende Formulare sind den 
jeweils benannten Allgemeinen Anlagen zu entnehmen. Soweit einzelne Nachweise in einem 
verbundenen Dokument enthalten sind bzw. ein Nachweis für mehrere Zugangsvoraussetzungen 
gelten soll, muss das entsprechende Dokument bzw. der Nachweis nur einmal eingereicht werden. 
 
Abschluss in einem bestimmten Fach 

Bezeichnung: Abschluss in einem für die Interaktion menschlicher Gesellschaften und 
natürlicher Ressourcen relevanten Fach 

Erläuterung: Berufsqualifizierender Abschluss eines Hochschulstudiums in einem für die 
Interaktion menschlicher Gesellschaften und natürlicher Ressourcen 
relevanten Fach, das deren Analyse, Management, Nutzung und Schutz dient 
und in zwei Wissensbereichen angesiedelt sein kann: 
 

Im Wissensbereich 1 „Naturwissenschaften und Verfahren/Technologien der 
Ressourcennutzung“ zählen hierzu zum Beispiel folgende Fächer: 
Agrarwissenschaften, Gartenbauwissenschaften, Forstwissenschaften, 
Ernährungswissenschaften, Umweltwissenschaften, Ökologie, Biologie, 
Geografie und Geowissenschaften. 
 

Im Wissensbereich 2 „Gesellschaftswissenschaften im weiteren Sinne“ 
gehören dazu zum Beispiel folgende Fächer: Wirtschaftswissenschaften, 
Agrarökonomie, Gartenbauökonomie, Forstökonomie, Ökologische Ökonomie, 
Umweltökonomie, Ressourcenökonomie, Sozialwissenschaften, Soziologie und 
Politikwissenschaften. 
 

Für Antragstellerinnen und Antragsteller, die einen Abschluss in einem der 
explizit benannten Fachrichtungen nachweisen, gilt die Zugangsvoraussetzung 
als erfüllt. 
 

Alle übrigen Antragstellerinnen und Antragsteller müssen in mindestens einem 
der beiden benannten Wissensbereiche Kompetenzen im Umfang von 
mindestens 30 ECTS-Credits nachweisen. Dieser erforderliche Mindestumfang 
an ECTS-Credits kann auch durch Nachweis von Kompetenzen aus beiden 
Wissensbereichen zusammengenommen erreicht werden. 

1. Nachweis: Selbstzuordnungsbogen gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.5. 

2. Nachweis: Leistungsübersicht gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.4. 

3. Nachweis 
(fakultativ): 

Gegenstand der vermittelten Kompetenzen bei uneindeutigen Lehr-
veranstaltungs- und/oder Modultiteln gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.6. 



 

Spezielle Kenntnisse 1 

Bezeichnung: Spezielle Kenntnisse in Sprachen: Englische Sprachkompetenz in Orientierung 
an dem Mindestniveau C1 

Nachweis: Es gilt die Allgemeine Anlage 1.4.2. 
 
Spezielle Kenntnisse 2 

Bezeichnung: Kenntnisse in mathematischen Grundlagen im Umfang von mindestens 5 
ECTS-Credits 

Erläuterung: Nachzuweisen sind Grundkenntnisse in Differential- und Integralrechnung 
(Analysis). 

1. Nachweis: Selbstzuordnungsbogen gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.5. 

2. Nachweis: Leistungsübersicht gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.4. 

3. Nachweis 
(fakultativ): 

Gegenstand der vermittelten Kompetenzen bei uneindeutigen Lehr-
veranstaltungs- und/oder Modultiteln gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.6. 

 
Spezielle Kenntnisse 3 

Bezeichnung: Kenntnisse in natur- und sozialwissenschaftlichen Methoden im Umfang von 
mindestens 5 ECTS-Credits 

Erläuterung: Nachzuweisen sind Grundkenntnisse in mindestens einem Bereich wie 
beispielsweise empirische Sozialforschung, Politikanalyse, GIS, Statistik, 
Ökonometrie, Geostatistik und/oder Biometrie. 

1. Nachweis: Selbstzuordnungsbogen gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.5. 

2. Nachweis: Leistungsübersicht gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.4. 

3. Nachweis 
(fakultativ): 

Gegenstand der vermittelten Kompetenzen bei uneindeutigen Lehr-
veranstaltungs- und/oder Modultiteln gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.6. 

 
III. Regelungen zum Auswahlverfahren 
 
a. Quote im Auswahlverfahren der Hochschule 
 
Die Höhe der Quote der nach dem Ergebnis des von der Hochschule durchzuführenden 
Auswahlverfahrens zu vergebenden Studienplätze beträgt 80 vom Hundert. 
 
b. Auswahlkriterien im Auswahlverfahren der Hochschule 
 
Nähere Angaben über die Anforderungen an die einzureichenden Nachweise, deren Bezugsquelle 
und ggf. zu verwendende Formulare sind den jeweils benannten Allgemeinen Anlagen zu 
entnehmen. Soweit einzelne Nachweise in einem verbundenen Dokument enthalten sind bzw. ein 
Nachweis für mehrere Auswahlkriterien gelten soll, muss das entsprechende Dokument bzw. der 
Nachweis nur einmal eingereicht werden. 
 
Auswahlkriterium 1 

Bezeichnung: Grad der Qualifikation des vorangegangenen Studiums (Abschlussnote) 

Gewichtung: 90 vom Hundert 

Nachweis: Es gilt die Allgemeine Anlage 1.2.3. 
 
Auswahlkriterium 2 

Bezeichnung: Außerhalb des Hochschulstudiums erworbene Qualifikation im agrar- oder 
gartenbauwissenschaftlichen Bereich im Umfang von 900 Stunden 

Gewichtung: 10 vom Hundert 

Erläuterung: Hierunter ist eine entweder im Rahmen einer Berufstätigkeit, einer Berufsaus-
bildung oder durch Berufspraktika im In- und/oder Ausland erworbene 
berufspraktische Erfahrung im Umfang von nicht weniger als 900 Zeitstunden 
zu verstehen. Die berufspraktische Tätigkeit muss den festgelegten Mindest-
umfang vor Beginn des Bewerbungszeitraumes erreicht haben, um berück-
sichtigt werden zu können. 

 



 

Nachweis: Formlose Bescheinigung des Arbeitgebers, Zeugnis der Berufsausbildung bzw. 
Praktikumsnachweis der betreuenden Einrichtung, mit Angabe der geleisteten 
Gesamtstunden. 
Eine (formgebundene) Arbeits(zeit)bescheinigung ist nicht ausreichend, da 
dort keine Ausweisung der Gesamtstundenanzahl erfolgt. 

Bezugsquelle: Bescheinigungen über die geleistete Arbeitszeit werden vom Arbeitgeber bzw. 
von der Einrichtung, in der die Berufsausbildung durchgeführt wurde, ausge-
stellt. Gleiches gilt für Praktikumsnachweise, die durch die entsprechende 
Einrichtung (Unternehmen, Behörde etc.) ausgestellt werden. 

Form: Die Einreichungsform wird im Rahmen des Antragsverfahrens bekannt 
gegeben. 

 
c. Ermittlung der Rangposition im Auswahlverfahren der Hochschule 
 
Die Rangfolge der Bewerberinnen und Bewerber wird durch das Ergebnis der Verbindung der 
genannten Auswahlkriterien gemäß § 35 Absatz 2 ZSP-HU bestimmt. 


